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VP-Finanzen 
 
 
Haftung von Stammvereinen 
 
JSG Rödinghausen/Spradow 
Im WH 34/2011 vom 09.09.2011 
wurde eine Gesamtforderung von 
175,00 € mit dem letzten Zah-
lungstermin 15.09.2011 ange-
mahnt. Einen Zahlungseingang 
konnten wir nicht feststellen. Aus 
der Haftungserklärung der Spiel-
gemeinschaft werden die 
Stammvereine 
103054 CVJM Rödinghausen 
und 103064 HSG TuS EK 
Spradow e.V.  
aufgefordert, den offenen Betrag 
von 175,00 €  b is zum 
28.09.2011 auf das Konto des 
Handballverbandes Westfalen zu 
überweisen. Es wird vorsorglich 
auf § 4 Abs. 5 der Satzung hin-
gewiesen. 
 
 
JSG HLZ Ahlen-Hamm 
Im WH 34/2011 vom 09.09.2011 
wurde eine Gesamtforderung von 
75,00 € mit dem letzten Zah-
lungstermin 15.09.2011 ange-
mahnt. Einen Zahlungseingang 
konnten wir nicht feststellen. Aus 
der Haftungserklärung der Spiel-

gemeinschaft werden die 
Stammvereine 
107026 Ahlener SG und 
107046 HSG Ahlen-Hamm  
aufgefordert, den offenen Betrag 
von 75,00 € bis zum 28.09.2011 
auf das Konto des Handballver-
bandes Westfalen zu überweisen. 
Es wird vorsorglich auf § 4 Abs. 5 
der Satzung hingewiesen. 
 
 
 
 
Spielsperren 
 
Die Vereine 
 

104029 TV Jahn Oelde 
       5,00 € 
104040 HG Delbrück   
   150,00 € 
106008 BSV Roxel  
   113,26 € 
112049 TuS AdH Weidenau 
     50,00 € 
112055 JHC Freudenberg 
   150,00 € 
 

sind der Zahlungsaufforderung 
aus WH 34/2011 nicht gefolgt. 
Diese Vereine sind mit allen Se-
niorenmannschaften ab sofort 
gesperrt. Eine Entsperrung ist 
mit Zahlungseingang auf dem 
Konto des HVW bzw. mit Über-
weisungsnachweis via Mail gege-
ben.  

Copar 

Bezirk Nord 
 
 
 
Kreis Münster 
 
 
Vorsitzender  
der technischen Kommission  
 

Die Durchführungsbestimmung 
2011 – 2012 des Handballkreises 
Münster (Stand 07.09.2011) wird 
mit Wirkung vom 13.09.2011 für 
amtlich erklärt.  
Die Kreisvereine im Handballkreis 
Münster wurden mit der eMail 
vom 13.09.2011 über die aktuali-
sierte Fassung informiert.  
Die Durchführungsbestimmung 
2011 – 2012 ist auf der Homepa-
ge des Handballkreises Münster 
unter Download veröffentlicht.  

Wesemann 
 
 
 
 
 
Staffelleiter  
 

Die HSG Hohne - Lengerich e.V.  
hat mit sofortiger Wirkung seine 
männliche Jugend C aus dem 
Spielbetrieb der Spielklasse 
06221 zurückgezogen. Die Spiele 
dieser Mannschaft fallen aus. Der 
Verein ist verpflichtet, alle jewei-
ligen Gegner und Schiedsrichter 
schriftlich auszuladen!  
Gem. § 25 Abs. 1 Ziffer 14 RO 
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Sportartikel für Spieler,  
Trainer, Schiedsrichter  

und Betreuer 
 

Konditionen und  
Informationen  

Mail an:  
info@wespe-handball.de 



2 WH-Nr. 35, 16.09.2011  

wird eine Geldbuße in Höhe von 
50,00 € verhängt sowie eine Ver-
waltungsgebühr gem. Geb.O des 
HKM von 15 € erhoben. Die Ab-
rechnung erfolgt durch den 
Kreiskassenwart des Handball-
kreises Münster. 
Gegen diesen Bescheid ist der 
gebührenpflichtige Einspruch 
beim KSA zulässig. Er ist zu rich-
ten an den Vorsitzenden des 
Kreisspruchausschusses Münster: 
Wolfgang Bosse, Bahnhofstraße 
8, 48268 Greven. Es gelten die 
Bestimmungen der RO §§ 31 – 
34, 37 und 38 - 43.. 

Hülsmann 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirk Süd 
 
 
 
Kreis Hagen/Ennepe-Ruhr 
 
 
Laut Mitteilung der Stadt Gevels-
berg vom 13. September 2011 
ist die Verwendung von wasser-
löslichen Haftmitteln in der 
Sporthalle West erlaubt. Hierzu 
siehe Zusatzbestimmungen des 
WHV zur RO 25 Abs. 2.1 – 2.4. 

Knöpel / Pickel / Fularzik 
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